
URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Zweite Kammer)

vom 9. Februar 2006

in den verbundenen Rechtssachen C-23/04 bis C-25/04
(Vorabentscheidungsersuchen des Dioikitiko Protodikeio
Athinon [Griechenland]): Sfakianakis AEVE gegen Elliniko

Dimosio (1)

(Assoziierungsabkommen EWG-Ungarn — Verpflichtung der
Zollbehörden, einander Amtshilfe zu leisten — Nacherhebung
von Eingangsabgaben im Anschluss an die Rücknahme der
Warenverkehrsbescheinigungen für die eingeführten Erzeug-

nisse im Ausfuhrstaat)

(2006/C 86/08)

(Verfahrenssprache: Griechisch)

In den verbundenen Rechtssachen C-23/04 bis C-25/04 betref-
fend Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 234 EG, einge-
reicht vom Dioikitiko Protodikeio Athinon (Griechenland) mit
Entscheidung vom 30. September 2003, eingegangen beim
Gerichtshof am 26. Januar 2004, in den Verfahren Sfakianakis
AEVE gegen Elliniko Dimosio hat der Gerichtshof (Zweite Kam-
mer) unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Tim-
mermans, des Richters J. Makarczyk, der Richterin R. Silva de
Lapuerta (Berichterstatterin) sowie der Richter P. Kūris und
G. Arestis — Generalanwalt: P. Léger; Kanzler: M. Ferreira,
Hauptverwaltungsrätin — am 9. Februar 2006 ein Urteil mit
folgendem Tenor erlassen:

1. Die Artikel 31 Absatz 2 und 32 des Protokolls Nr. 4 zum
Europa-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Republik Ungarn andererseits in der Fassung des
Beschlusses Nr. 3/96 des Assoziationsrates, Assoziation zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer-
seits und der Republik Ungarn andererseits vom 28. Dezember
1996 sind dahin auszulegen, dass die Zollbehörden des Einfuhr-
staats verpflichtet sind, die im Ausfuhrstaat ergangenen Gerichts-
entscheidungen über Rechtsbehelfe gegen die Ergebnisse der von
den Zollbehörden des Ausfuhrstaats vorgenommenen Prüfung der
Gültigkeit der Warenverkehrsbescheinigungen zu berücksichtigen,
wenn sie über die Anhängigkeit dieser Rechtsbehelfe und den
Inhalt dieser Entscheidungen informiert wurden, und zwar unab-
hängig davon, ob die Prüfung der Gültigkeit der Warenverkehrsbe-
scheinigungen auf Verlangen der Zollbehörden des Einfuhrstaats
vorgenommen wurde oder nicht.

2. Der Gesichtspunkt der praktischen Wirksamkeit der im Europa-
Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Euro-
päischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Republik Ungarn andererseits, abgeschlossen und genehmigt
durch Beschluss des Rates und der Kommission vom 13. Dezem-
ber 1993, vorgesehenen Abschaffung der Zölle steht Verwaltungs-

entscheidungen entgegen, die die Entrichtung von Zöllen zuzüglich
Abgaben und Geldbußen anordnen und die von den Zollbehörden
des Einfuhrstaats getroffen wurden, bevor ihnen das endgültige
Ergebnis der gegen die Ergebnisse der nachträglichen Prüfung
erhobenen Rechtsbehelfe mitgeteilt wurde und obwohl die Entschei-
dungen der Behörden des Ausfuhrstaats, mit denen die Bescheini-
gungen EUR.1 ursprünglich erteilt worden waren, nicht zurückge-
nommen oder aufgehoben worden waren.

3. Für die Antwort auf die ersten drei Fragen ist es nicht von Bedeu-
tung, dass weder die griechischen noch die ungarischen Zollbehör-
den die Einberufung des Assoziationsausschusses nach Artikel 33
des Protokolls Nr. 4 in der Fassung des Beschlusses Nr. 3/96
beantragt haben.

(1) ABl. C 71 vom 20.3.2004.
ABl. C 85 vom 3.4.2004.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Erste Kammer)

vom 9. Februar 2006

in der Rechtssache C-127/04 (Vorabentscheidungsersuchen
des High Court of Justice (England & Wales), Queen's
Bench Division [Vereinigtes Königreich]): Declan O'Byrne

gegen Sanofi Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA (1)

(Richtlinie 85/374/EWG — Haftung für fehlerhafte Produkte
— Begriff des „Inverkehrbringens“ des Produkts — Lieferung

vom Hersteller an eine 100 %ige Tochtergesellschaft)

(2006/C 86/09)

(Verfahrenssprache: Englisch)

In der Rechtssache C-127/04 betreffend ein Vorabentschei-
dungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom High
Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division
(Vereinigtes Königreich), mit Entscheidung vom 18. November
2003, beim Gerichtshof eingegangen am 8. März 2004, in dem
Verfahren Declan O'Byrne gegen Sanofi Pasteur MSD Ltd, ehe-
mals Aventis Pasteur MSD Ltd, Sanofi Pasteur SA, ehemals
Aventis Pasteur SA, hat der Gerichtshof (Erste Kammer) unter
Mitwirkung des Kammerpräsidenten P. Jann (Berichterstatter)
sowie der Richter K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász und
M. Ilešič — Generalanwalt: L. A. Geelhoed; Kanzler: M. Ferreira,
Hauptverwaltungsrätin — am 9. Februar 2006 ein Urteil mit
folgendem Tenor erlassen:
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1. Artikel 11 der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli
1985 zur Angleichung der Rechts und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte ist
dahin auszulegen, dass ein Produkt in den Verkehr gebracht ist,
wenn es den vom Hersteller eingerichteten Prozess der Herstellung
verlassen hat und in einen Prozess der Vermarktung eingetreten
ist, in dem es in ge- oder verbrauchsfertigem Zustand öffentlich
angeboten wird.

2. Wurde eine Klage gegen ein Unternehmen erhoben, das irrtümlich
für den Hersteller eines in Wirklichkeit von einem anderen Unter-
nehmen hergestellten Produkts gehalten wurde, so bestimmt sich
grundsätzlich nach nationalem Recht, unter welchen Voraussetzun-
gen im Rahmen einer solchen Klage ein Parteiwechsel zulässig ist.
Bei der Prüfung der Voraussetzungen eines solchen Parteiwechsels
hat ein nationales Gericht jedoch darauf zu achten, dass der per-
sönliche Anwendungsbereich der Richtlinie 85/374, wie er in
ihren Artikeln 1 und 3 festgelegt ist, beachtet wird.

(1) ABl. C 106 vom 30.4.2004.

URTEIL DES GERICHTSHOFES

(Erste Kammer)

vom 16. Februar 2006

in der Rechtssache C-215/04 (Vorabentscheidungsersuchen
des Østre Landsret [Dänemark]): Marius Pedersen gegen

A/S Miljøstyrelsen (1)

(Abfälle — Verbringung von Abfällen — Zur Verwertung
bestimmte Abfälle — Begriff „notifizierende Person“ — Ver-

pflichtungen der notifizierenden Person)

(2006/C 86/10)

(Verfahrenssprache: Dänisch)

In der Rechtssache C-215/04 betreffend ein Vorabentschei-
dungsersuchen nach Artikel 234 EG, eingereicht vom Østre
Landsret (Dänemark) mit Entscheidung vom 14. Mai 2004,
beim Gerichtshof eingegangen am 21. Mai 2004, in dem Ver-
fahren Marius Pedersen gegen A/S Miljøstyrelsen hat der
Gerichtshof (Erste Kammer) unter Mitwirkung des Kammerprä-
sidenten P. Jann, des Richters K. Schiemann (Berichterstatter),
der Richterin N. Colneric sowie der Richter J. N. Cunha Rodri-

gues und E. Levits — Generalanwalt: P. Léger; Kanzler:
M. Ferreira, Hauptverwaltungsrätin — am 16. Februar 2006 ein
Urteil mit folgendem Tenor erlassen:

1. Die Wendung „wenn dies nicht möglich ist“ in Artikel 2 Buch-
stabe g Ziffer ii der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des Rates
vom 1. Februar 1993 zur Überwachung und Kontrolle der Ver-
bringung von Abfällen in der, in die und aus der Europäischen
Gemeinschaft ist dahin auszulegen, dass die bloße Tatsache, dass
eine Person ein zugelassener Einsammler ist, ihr nicht die Eigen-
schaft einer notifizierenden Person bezüglich einer Verbringung
von zur Verwertung bestimmten Abfällen verleiht. Der Umstand,
dass der Abfallerzeuger unbekannt ist oder dass die Zahl der
Erzeuger so groß und ihre jeweilige Erzeugung so gering ist, dass
es unangemessen wäre, wenn diese Erzeuger die Verbringung der
Abfälle individuell notifizieren würden, kann es jedoch rechtferti-
gen, dass der zugelassene Einsammler als die notifizierende Person
bezüglich einer Verbringung von zur Verwertung bestimmten
Abfällen angesehen wird.

2. Die zuständige Behörde am Versandort ist nach Artikel 7 Absätze
2 und 4 Buchstabe a erster Gedankenstrich der Verordnung
Nr. 259/93 berechtigt, Einwände gegen eine Verbringung von
Abfällen zu erheben, wenn ihr keine Angaben darüber vorliegen,
wie diese Abfälle im Bestimmungsstaat behandelt werden. Dage-
gen kann von der notifizierenden Person nicht der Nachweis ver-
langt werden, dass die Verwertung im Bestimmungsstaat mit der
in der Regelung des Versandstaats vorgesehenen gleichwertig ist.

3. Artikel 6 Absatz 5 erster Gedankenstrich der Verordnung
Nr. 259/93 ist dahin auszulegen, dass der Verpflichtung, Anga-
ben zur Zusammensetzung der Abfälle zu machen, nicht genügt
ist, wenn die notifizierende Person erklärt, dass es sich um eine als
„Elektronikabfall“ bezeichnete Abfallart handelt.

4. Die in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung Nr. 259/93 festgelegte
Frist beginnt, wenn die zuständigen Behörden des Bestimmungss-
taats die Empfangsbestätigung für die Notifizierung abgesandt
haben, ungeachtet der Tatsache, dass die zuständigen Behörden
des Versandstaats nicht der Ansicht sind, dass sie alle in Artikel 6
Absatz 5 dieser Verordnung genannten Angaben erhalten haben.
Die Überschreitung dieser Frist bewirkt, dass die zuständigen
Behörden nicht weitere Einwände gegen die Verbringung erheben
oder weitere Angaben von der notifizierenden Person verlangen
können.

(1) ABl. C 190 vom 24.7.2004.
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